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Für den Inhalt verantwortlich : Adolf Reichert
Folge 152 Wien , 1 . August 1944

Inanspruchnahme von Baumaterialien aus luftkriegsbetroffenen Gebäuden

Bei der Zerstörung eines Gebäudes durch feindlichen Bombenterror
tr -

. tt keine Änderung der Eigentumsverhältnisse an den erhaltenen oder
beschädigten Bestandteilendes Gebäudes , dessen Zubehör , Einrichtungs¬
stücken usw . ein . Private sind daher nicht befugt , ohne Einwilligung
des Eigentümers oder sonstigen Berechtigten über solche Gegenstände
zu verfügen , Verfügungen ohne Einwilligung des Berechtigten dürfen
lediglich durch die zuständigen behördlichen -Dienststellen aus «run¬
den des Qemeinwohles erfolgen . So können insbesondere VerbrauchsStof¬
fe , Geräte und andere Gegenstände , die

'

zur Durchführung von baulichen
Sofortmaßnahmen geeignet sind und

'
benötigt werden , zum Beispiel Bau¬stoffe , insbesondere Mauersteine , Träger usw . , zu Gunsten fee Seichesxn Anspruch genommen werden . Die Rechtsgrundlage für eine solche In¬

anspruchnahme ist der § 11 des Reichsleistungsgesetzes ( RBG ) . Auf«rund dieser Gesetzesbestimmung können die Leiter der Baueinsatzstäbeer emeindeVerwaltung des Reichsgaues Wien Gegenstände genannter Art
i
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Cheid ^ fordern . Der Bescheid wird dem Leistungspflichtigen( Hauseigentümer oder sonstigen Berechtigten ) tunlichst sogleich an Ort

keine ; o - r
8gehändigt ’ * * ^ “ Orderten Baumaterialien gebührt

ansprüche ^ ach
S

der
°
Lir

Rei °hsleistua Ss geEe ^ , »eil die Entschädigungs¬
können , wobei der WerHeTfgeltend gemacht werden

wird#
angeforderten Gegenstände berücksichtigt
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